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Abbildung 3-2 Zulässige Höchstgeschwindigkeiten in Birkenwerder
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Abbildung 3-3 Übersicht der vorhandenen P�asterstraßen in Birkenwerder
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3.2.2 Schienenverkehr

Birkenwerder befindet sich an der »Berliner Nordbahn«. Neben dem Fernverkehr der Relation 

Berlin-Rostock  / Stralsund finden der S-Bahnbetrieb der Linien S8 und S1 sowie Güterverkehr 

statt.

Die Strecke ist Teil des Kartierungsumfangs der zweiten Stufe der Lärmkartierung. Das für die 

Lärmkartierung an Haupteisenbahnstrecken des Bundes zuständige Eisenbahn-Bundesamt hat 

bisher noch keine Ergebnisse für die zweite Stufe der Kartierung veröffentlicht; laut Aussage 

des LUGV soll dies frühestens Ende 2014 geschehen. Ab 2015 wird auch die Lärmaktionsplanung 

an Haupteisenbahnstrecken im Sinne des § 47c BImSchG dem Eisenbahn-Bundesamt übertra-

gen werden, was dem Umstand Rechnung trägt, dass Städte und Gemeinden in der Regel keine 

Einflussmöglichkeiten auf die Lärmminderungsmaßnahmen an Eisenbahnstrecken des Bundes be-

sitzen.

Dennoch gab die Gemeinde Birkenwerder eine Gesamtlärmbetrachtung in Auftrag (siehe 

Kapitel 4.6).

3.2.3 Luftverkehr

Derzeit noch in Betrieb befindet sich der Flughafen Tegel, dessen Flugbetrieb jedoch nach Eröffnung 

des neuen Hauptstadtflughafens BER in Schönefeld eingestellt werden wird. Eine Lärmkartierung 

durch das LUGV liegt nicht vor, eine Lärmaktionsplanung ist ebenfalls nicht erforderlich.

3.3 Planungen zu Verkehr und Lärmminderung

In der Gemeinde Birkenwerder wurde bereits 1996 ein Lärmminderungsplan erarbeitet. Im Jahr 

2008 wurde gemäß der EG-Umgebungslärmrichtlinie ein Lärmaktionsplan der ersten Stufe aufge-

stellt. Diese beiden Pläne werden für die Abstimmung der Maßnahmenentwicklung herangezogen. 

Eine Erläuterung der bisherigen Lärmminderungsplanung erfolgt dazu in Kapitel 5.4. Ebenfalls 

berücksichtigt werden das im Jahr 2003 verabschiedete Verkehrsentwicklungskonzept sowie das 

aktuelle Klimaschutzkonzept der Gemeinde. Letzteres wird insbesondere für begleitende und er-

gänzende Maßnahmen (siehe Kapitel 5.6) herangezogen.
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4 Lärmkartierung

4.1 Sichtung der strategischen Lärmkarten für den Straßenverkehr

Die Schallausbreitungsrechnungen für den Straßenverkehrslärm sind durch das Landesamt für 

Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) zentral für das ganze Land Brandenburg ver-

anlasst worden. Die vom LUGV veröffentlichten Karten sind in den Anlagen beigefügt: 

 �  Isophonen-Bänder LDEN in Anlage 1

 �  Isophonen-Bänder LNight in Anlage 2

 �  Überschreitung Prüfwert 65 dB(A) LDEN in Anlage 3

 �  Überschreitung Prüfwert 55 dB(A) LNight in Anlage 4

Das LUGV stellt zusätzlich einen »Bericht zu den Lärmkarten des Jahres 2012 für die Gemeinde 

Birkenwerder« (Anlage 5) bereit, in dem unter Punkt 3 eine statistische Auswertung der Betroffenheit 

entlang der kartierungspflichtigen Straßen ( > 3 Mio. Kfz/a) tabellarisch dargestellt ist.

4.2 Analyse des Straßenverkehrs

4.2.1 Datengrundlage

Die Eingangsdaten der Kartierung sind dem vom LUGV übergebenen Shape-File der Straßen 

entnommen worden. Die Verkehrsstärken sind als durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) in 

Kfz/24h angegeben. Die Schallemission einer Straße wird aus der Verkehrsstärke, dem Lkw-Anteil, 

der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, der Straßenoberfläche und der Straßenlängsneigung er-

mittelt.

Eine Übersicht der durch das LUGV kartierten Straßenabschnitte und der auf Anregung der 

Gemeinde zusätzlich untersuchten Straßenabschnitte ist in der Abbildung 3-1 dargestellt.

4.2.2 Plausibilitätsprüfung der verwendeten Eingangsdaten

Geländemodell

Das vom LUGV bereitgestellte Geländemodell weist keine Fehler auf, sodass es uneingeschränkt 

für die Lärmkartierung verwendet werden kann.
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Straßennetz

Bei der Prüfung des vom LUGV übernommenen Straßennetzes für Birkenwerder, hat sich gezeigt, 

dass hinsichtlich der Straßenoberfläche Ungenauigkeiten bestehen. In der Regel müssen in den 

Teilen des Modells, wo sich in der Realität Pflasterabschnitte vorfinden lassen, die entsprechenden 

Einstellungen im Modell vorgenommen und Zuschläge angesetzt werden. Darüber hinaus wird der 

kurze, außerhalb der Gemeinde verlaufende Abschnitt der BAB A 10 westlich der Industriestraße 

ergänzt, um eine realistische Darstellung der Grundbelastung durch die Geräusche der Autobahn 

auch von außerhalb des eigentlichen Gemeindegebiets in den Modellrechnungen abbilden zu 

können.

Zulässige Geschwindigkeit

Die Überprüfung der zulässigen Geschwindigkeiten für innerörtliche Straßen hat gezeigt, dass alle 

innerörtlichen Tempo-30-Straßen im Netzmodell mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h versorgt 

sind. Daher ist es erforderlich, alle bestehenden Abschnitte mit Tempo-30-Regelungen für die 

Berechnungen anzupassen. 

Außerortsstraßen werden durch das LUGV standardmäßig mit Geschwindigkeiten von 100 km/h 

für Pkw bzw. 80  km/h für Lkw versorgt. Da in der Realität einige Außerortsabschnitte andere 

Geschwindigkeitsregelungen aufweisen, mussten entsprechende Änderungen im Modell vorge-

nommen werden. Dies betrifft etwa die Straße nach Briese im Abschnitt zwischen Birkenwerder 

und dem Ortsteil Briese.

Verkehrsstärken

Hinsichtlich der versorgten Verkehrsstärken ist in der Brieseallee eine Auffälligkeit festzu-

stellen. Die im Modell des LUGV versorgte Verkehrsbelastung der Brieseallee betrug 2.000 bis 

2.500 Kfz/24h. Diese ist zu hoch, was ein Abgleich mit Zähldaten der Gemeinde zeigt. Das Modell 

wird daher an die plausibleren Verkehrszahlen der Gemeinde angepasst, sodass die Berechnungen 

der Schallausbreitung mit einem DTV von ca. 1.000 Kfz/24h durchgeführt werden.

Hinsichtlich der Hauptstraße besteht für den Bereich in der Ortsmitte die Möglichkeit, die 

Ergebnisse aktueller Verkehrszählungen aus den Jahren 2012 und 2013 heranzuziehen, die durch 

HOFFMANN-LEICHTER im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 38 »Ortsmitte Birkenwerder« 

durchgeführt worden sind. Dabei zeigte sich, dass der im LUGV-Modell ursprünglich versorg-

te Verkehr mit ca. 19.000 Kfz/24h im DTV deutlich zu hoch angesetzt ist. Es werden daher die 

mit mehreren Zählungen validierten Werte aus den Jahren 2012 und 2013 für die Abschnitte 
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zwischen der Gemeindegrenze zu Hohen Neuendorf im Süden und der Autobahnanschlussstelle 

Birkenwerder im Norden herangezogen (ca. 10.000 Kfz/24h nördlich der Clara-Zetkin-Straße bzw. 

6.400 Kfz/24h südlich der Clara-Zetkin-Straße). Die Diskrepanz zwischen der Verkehrsbelastung 

aus dem ursprünglichen LUGV-Netzmodell und der aus aktuellen Zählungen hochgerechneten und 

für die weitere Bearbeitung verwendeten Verkehrsbelastung für die Abschnitte der Hauptstraße 

und Brieseallee kann aus Tabelle 4-1 entnommen werden.

Tabelle 4-1 Abweichende Verkehrsbelastungen im Netzmodell

Straße Abschnitt DTV [Kfz/24h], LUGV DTV [Kfz/24h], eigene Zählung

Brieseallee nördl. Gartenallee 2.500 1.000

Brieseallee südl. Gartenallee 2.000 1.000

Hauptstraße AS Birkenwerder - Clara-Zetkin-Straße 19.000 10.000

Hauptstraße südl. Clara-Zetkin-Straße 13.000 6.400

DTV - Durchschnittlicher täglicher Verkehr; LUGV -Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz; AS - Anschlussstelle

Für den Abschnitt der Hauptstraße nördlich der Anschlussstelle besteht grundsätzlich auch die 

Vermutung, dass der versorgte Verkehr zu hoch angesetzt ist. Für diesen Abschnitt liegen keine 

aktuellen Zählungen vor, sodass mit den Daten des LUGV gerechnet wird.

Für die übrigen Straßen in Birkenwerder kann davon ausgegangen werden, dass die tatsächlichen 

Verkehrsbelastungen mit einer für die Schallausbreitungsberechnung hinreichenden Genauigkeit 

im Modell abgebildet sind.

4.3 Haupteisenbahnstrecken

Die Zuständigkeit für die strategische Lärmkartierung an Haupteisenbahnstrecken des Bundes 

liegt beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA). Die Veröffentlichung der Ergebnisse, die eigentlich schon 

im Jahr 2012 hätte erfolgen sollen, steht derzeit (Stand September 2014) noch aus und wird vo-

raussichtlich frühestens zum Jahresende 2014 erfolgen. Eine Auswertung der amtlichen strategi-

schen Lärmkarten des Schienenverkehrs für die Gemeinde Birkenwerder kann daher nicht erfolgen.

4.4 Eingangsgrößen zur Lärmausbreitungsberechnung

4.4.1 Kartiertes Straßennetz

Für die Tag-Abend-Nacht-Aufteilung des Verkehrs und für die Lkw-Anteile in diesen 

Zeitbereichen wird die Verteilung des LUGV herangezogen. In nachfolgender Tabelle 4-2 sind die 

Verkehrsbelastungen für repräsentative Querschnitte, welche sich aus den Pflichtstraßen (> 8.000 

Kfz/24h) sowie sonstigen kartierten Straßen zusammensetzen, dargestellt.
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Tabelle 4-2 Zugrunde gelegte Verkehrsstärken aus dem Netzmodell für repräsentative Querschnitte

Straße von bis DTV 
[Kfz/24h] SV-Anteil [%]

BAB A10
Gemeindegrenze zu Hohen 

Neuendorf
Anschlussstelle Birkenwerder 42.480 12,4

BAB A10 Anschlussstelle Birkenwerder
östliche Gemeindegrenze zu 

Hohen Neuendorf
47.956 10,8

Hauptstraße (B96)
nördl. Gemeindegrenze zu 

Hohen Neuendorf
Anschlussstelle Birkenwerder 

an A10
18.924 6,0

Hauptstraße (B 96)
Anschlussstelle Birkenwerder 

an A10
Clara-Zetkin-Straße 9.985 1,8

Hauptstraße (B 96) Clara-Zetkin-Straße
Gemeindegrenze zu Hohen 

Neuendorf
6.413 1,8

Clara-Zetkin-Straße / 
Bergfelder Straße (B 96a)

Hauptstraße
Gemeindegrenze zu Hohen 

Neuendorf
5.260 4,2

Fichteallee / Straße nach 
Briese

Friedensallee OT Briese 996 10,4

Karl-Marx-Straße Bergfelder Straße Geschwister-Scholl-Straße 1.364 3,2

Brieseallee Erich-Mühsam-Straße Sacco-Vanzetti-Straße 1.000 1,0

Brieseallee Sacco-Vanzetti-Straße Unterführung Bahn 600 2,0

Havelstraße Stolper Weg Industriestraße 1.364 3,9

Havelstraße Industriestraße Hauptstraße 2.892 3,9

Frankenstraße Industriestraße Hauptstraße 1.456 3,2

Humboldtallee Havelstraße Hohen Neuendorfer Weg 1.720 3,3

Triftweg Industriestraße Hauptstraße 1.184 4,0

Ludwig-Richter-Straße Hauptstraße Clara-Zetkin-Straße 1.456 3,2

DTV - Durchschnittlicher täglicher Verkehr; BAB - Bundesautobahn; OT - Ortsteil

Zusätzlich zu untersuchende Straßen

Über das vom LUGV lärmkartierte Netz hinaus werden im Auftrag der Gemeinde Birkenwerder 

noch Abschnitte folgender Straßen in die Betrachtung aufgenommen:

 � Hohen Neuendorfer Weg

 � Industriestraße

 � Karl-Marx-Straße (südlich der Bergfelder Straße)

 � Summter Straße vom Knotenpunkt Ahornallee/ Summter Straße bis vor Summter Straße 25

 � Straße am Krankenhaus (zw. Karl-Marx-Straße und Hubertusstraße)

 � Ahornallee

Diese Straßenabschnitte wurden digitalisiert und in das Modell eingepflegt. Als Grundlage 

für die Straßenverkehrsdaten (DTV, SV-Anteil, zeitliche Verteilung) dienen die Ergebnisse von 
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Verkehrszählungen, die durch die Gemeinde Birkenwerder im Jahr 2010 durchgeführt und von 

HOFFMANN-LEICHTER gemäß HBS11 hochgerechnet wurden. Die angesetzten Werte sind der 

Tabelle 4-3 zu entnehmen:

Tabelle 4-3 Verkehrsbelastungen zusätzlich untersuchter Straßen

Straße von bis DTV 
[Kfz/24h] SV-Anteil [%]

Hohen Neuendorfer Weg Stolper Weg Humboldtallee 721 3,2

Hohen Neuendorfer Weg Humboldtallee
Gemeindegrenze zu 
Hohen Neuendorf

1.322 1,8

Industriestraße Havelstraße Triftweg 1.422 1,7

Karl-Marx-Straße Bergfelder Straße Leistikowstraße 1.809 1,1

Summter Straße Ahornallee Karl-Marx-Straße 800 1,0

Summter Straße Karl-Marx-Straße Summter Straße 25 1.000 0,5

Ahornallee Lindenallee Bergfelder Straße 100 0,0

Straße am Krankenhaus Karl-Marx-Straße Hubertusstraße 900 1,0

DTV - Durchschnittlicher täglicher Verkehr; SV - Schwerverkehr

4.4.2 Schienenverkehr im Gemeindegebiet

Wegen der noch ausstehenden strategischen Lärmkartierung für Haupteisenbahnstrecken durch 

das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) werden durch dieses derzeit keine Grundlagendaten zum Zwecke 

der Lärmaktionsplanung bereitgestellt. Um dennoch über Eingangsdaten für die Berechnung des 

Schienenverkehrslärms im Gemeindegebiet verfügen zu können, hat die Gemeinde Birkenwerder die 

entsprechenden Streckenbelegungszahlen bei der Deutschen Bahn AG angefordert und erworben. 

Das von der Deutschen Bahn AG bereitgestellte Datenpaket umfasst für die Strecken 6030 (S-Bahn), 

6088 (Fernbahn) und 6091 (Verbindungskurve zum Berliner Außenring) eine Auflistung der im 

Jahr 2013 täglich verkehrenden Züge mit den für die Schallemissionsberechnung nach Schall 03 

bzw. VBUSch12 erforderlichen Angaben zu Scheibenbremsanteil, Zuglänge, Geschwindigkeit sowie 

zu einem fahrzeugspezifischen Korrekturfaktor.

4.5 Immissionsbelastung und Betroffenheit durch Straßenverkehrslärm

Entscheidend für die Aussagen zur Lärmbelastung der Betroffenen sind die Immissionsbelastungen 

für die Anwohner entlang der untersuchten Straßenabschnitte. Diese sind nachfolgend auf 

Basis der optischen Auswertung der Kartierung und der rechnerischen Auszählung betroffener 

11 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) (Hrsg.), Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Ausgabe 
2001 / Fassung 2009, Köln

12 Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Schienenwegen
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Wohnungen und Einwohner in einzelnen, nochmals getrennt berechneten Teilgebieten genauer 

beschrieben.

4.5.1 Straßenverkehrslärm im gesamten Gemeindegebiet

In die Gesamtbetrachtung des Straßenlärms fließen alle im Netzmodell enthaltenen Straßen ein. 

Darunter befinden sich nicht nur die kartierungspflichtigen Straßen mit einem DTV von mehr als 

8.000 Kfz/24h, sondern auch alle weiteren Straßen, welche durch das LUGV bei der strategischen 

Lärmkartierung im Jahre 2012 berücksichtigt wurden und die daher auch im Straßennetzmodell 

zur Verfügung stehen. Zusätzlich werden im Rahmen der Untersuchung ein zusätzlicher Abschnitt 

der BAB A 10 (auf dem Gebiet von Hohen Neuendorf unmittelbar an der Gemeindegrenze) sowie 

im Auftrag der Gemeinde Birkenwerder Abschnitte der Industriestraße, Havelstraße, Karl-Marx-

Straße, Summter Straße, Ahornallee, Straße am Krankenhaus und des Hohen Neuendorfer Wegs 

betrachtet.

Für dieses Netz wird nach erfolgter Plausibilitätsprüfung und Fehlerbeseitigung eine erneu-

te Lärmkartierungsberechnung vorgenommen, um die Höhe der Gesamtbelastetenanzahl in der 

Gemeinde Birkenwerder zu ermitteln. Eine Darstellung der Isophonenlärmkarten für den Gesamttag 

und die Nacht liegt in Abbildung 4-1 und Abbildung 4-2 vor. Die in den beiden Abbildungen in-

tegrierten Tabellen liefern zudem die Flächenauswertung hinsichtlich der über den angegebe-

nen Pegelschwellenwerten belasteten Einwohner. Dabei handelt es sich um Schätzwerte gemäß 

VBEB13.

Schon die optische Auswertung der Lärmkarten zeigt deutlich, dass große Teile des bewohnten 

Gemeindegebiets durch die BAB A 10 belastet werden, wenn auch der unmittelbare Bereich der 

Betroffenheit (also über den Prüfwerten) sich auf wenige Meter breite Streifen beiderseits der 

Autobahn erstreckt. Es liegt dennoch auch für weiter entfernte Teile des Gemeindegebiets eine 

Grundbelastung durch die Autobahn vor.

13 Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm
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